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Statistik fSchluss)

Der Grundbesitz der Stadtgemeinden

Fragt man nun noch nach der Beschaffung der Gelder für
die Durchführung einer zielbewussten Bodenpolitik, so wird
man diese naturgemäss aus solchen Abgaben aufbringen, die
aus der Besteuerung des Landumsatzes und hier besonders

aus dem Wertzuwachs des Bodens flüssig werden. Bei jedem
Grundstückverkauf soll neben der normalen staatlichen
Umsatzsteuer, eine Wertzuwachssteuer erhoben werden. Diese

Steuer, die meist zwischen 20 bis 50 % des Mehrwertes liegt,
fliesst in den Grundstückfonds. Sie ist eine glänzende, leider
noch zu wenig beachtete bodenpolitische Massregel. Diese
Steuer hat bedeutsame Folgen; sie trifft besonders den
Spekulanten unid zwingt diesen zum verhältnismässig billigen
Verkauf des Landes oder dann zur Abgabe eines grossen Teiles
des Gewinnes zuhanden des Grundstückfonds.

Von dem Grundbesitz der Gemeinden nimmt das Schulareal

eine Sonderstellung ein. Es gibt Städte ohne Stadtwälder,

ohne Landwirtschaftsreserve, ohne Siedlungsland, Städte ohne
Schulareal gibt es selbstverständlich nicht. Die Grösse des

Schulareals richtet sich nach der Schüler- und Klassenzahl.
Da die Schülerzahl in direkter Beziehung zur Einwohnerzahl
steht, lassen sich die Schulflächen, in direkte Beziehung zur
Einwohnerzahl bringen. Die Zeichnung 22 enthält die Absolutwerte

der Schulzahlen und die Abbildung 23 die Angaben

pro 1000 Einwohner.
Die unterste Darstellung enthält die Fläche des Schulareals,

die zweite die Anzahl Schulhäuser, die dritte die Klassenzahl
und die oberste die Anzahl der Volksschüler (Primär- und
Sekundarschüler). Die Streuung der einzelnen Stadtangaben
ist klein und beträgt nur wenige Prozente. Betrachtet man
beispielsweise eine Stadt von 300 000 Einwohner, so stellt
man fest, dass hier 30 lia Schulfläche, 65 Schulhäuser mit 680

Klassen benötigt werden. Die Schülerzahl beträgt im Mittel
25 000. Die Zeichnung 23 dient der feineren Berechnung. Sie

zeigt durch ihre fast horizontalen Kurven, die nur am Anfang
leicht aufgebogen sind, den für alle Stadtgrössen geltenden
starren Zusammenhang zwischen Einwohnerzahl und Schulareal.

VOLKSSCHULEN ABSOLUTE ZAHLEN VOLKSSCHULEN
BEZOGEN AUF 1000 EINWOHNER

80 HA

60 HA

40 HA

20 HA

Abb. 22.

180

OOOOOO O o oooooo O o o— CM CO ^ U-) -O K 00

EINWOHNER IN 1000

2000 M2

1000 M2

0 M2
o o o

CO O o o o oo o o o
CM CO U->

Abb. 23. EINWOHNER IN 1000
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